
Neufassung der Satzung 
des Wasser- und Bodenverbandes ,,Dahme-Notte‘‘ 

 
§ 5 

Mitglieder (§ 2 GUVG) 
 

(1) Gesetzliche Mitglieder gemäß § 2 Absatz 1 GUVG sind: 
 

1. der Bund, das Land und die sonstigen Gebietskörperschaften für ihre Grundstücke, 
2. Eigentümer von Grundstücken auf Antrag, 
3. die Gemeinden für alle übrigen Grundstücke im Verbandsgebiet. 

 
(2) Dem Antrag nach Absatz 1 Nummer 2 ist ein aktueller Grundbuchauszug beizufügen. Der 

Geschäftsführer bestätigt die Mitgliedschaft. 
 

(3) Der Verband kann auf Antrag Personen, die zur Erstattung von Mehrkosten der 
Gewässerunterhaltung gemäß § 85 BbgWG verpflichtet sind oder denen der Verband im 
Rahmen seiner freiwilligen Aufgaben Pflichten abnimmt oder erleichtert, als freiwillige 
Mitglieder aufnehmen. 

 
(4) Die Mitgliedschaft nach Absatz 3 wird durch die Entscheidung des Verbandsvorstands 

begründet oder beendet. Der Vorstand kann Regeln zur Begründung einer freiwilligen 
Mitgliedschaft treffen. Die Regeln beziehen sich auf die Mindesthöhe der finanziellen 
Aufwendungen, die der Verband auf sich nimmt. 

 
(5) Der Verband führt ein Mitgliederverzeichnis (Anlage 1). Das Mitgliederverzeichnis ist nicht 

Bestandteil der Satzung. Es hat lediglich deklaratorischen Charakter. Der 
Rechtsaufsichtsbehörde sind Änderungen des Mitgliederverzeichnisses anzuzeigen. 

 


